
1. Grundsätze

Teilnutzung an Immobilien oder Time-Sharing bedeu-
tet, dass eine Person ein Grundstück alljährlich wäh-
rend einer bestimmten Zeit benutzt. In der Regel han-
delt es sich um Ferienwohnungen, die in genau festge-
legten Wochen benutzt werden können.
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Bei dieser Revision geht es um die Regelung für dieje-
nigen Fälle, wo die Teilnutzungsrechte rein obligatio-
nenrechtlich, d.h. ohne Eintragung des Eigentums im
Grundbuch, erworben werden sollen. Für solche Fälle
sind verschiedene Bestimmungen zur Form und vor
allem zum Inhalt des Vertrages vorgesehen. Im Vorder-
grund steht, dass der Erwerber die Sachlage (was kaufe
ich überhaupt?) und die Kosten, welche auf ihn fallen
werden, genau kennt. Zudem kann der Erwerber den
«Antrag zum Vertragsabschluss» innerhalb von 14 Ta-
gen schriftlich widerrufen.

Nicht Gegenstand der Vorlage ist die sachenrechtliche
Regelung, bei welcher der Erwerber ein dingliches
Eigentumsrecht erwirbt. Hier ist gemäss Art. 657 Abs. 1
ZGB und Art. 216 Abs. 1 OR eine öffentliche Beurkun-
dung notwendig, sodass sich weiter gehende Schutz-
bestimmungen erübrigen. Es gehört nämlich zur
Rechtsbelehrungspflicht der Urkundsperson (Notar)
den Käufer auf die spezielle Problematik, welche mit
dem Vertragsobjekt verbunden ist, hinzuweisen.

In Deutschland besteht bereits eine diesbezügliche Ge-
setzgebung. Massgebend ist hier das Gesetz vom
20. Dezember 1996 über die Veräusserung von Teilnut-
zungsrechten an Wohngebäuden (Teilzeit-Wohnrech-
tegesetz-TzWrG).
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Zusammenfassung

Der Erwerber von Teilnutzungsrechten an Immobilien
(Time-Sharing) soll besser vor Missbräuchen ge-
schützt werden. Es wird beabsichtigt, das Obligatio-
nenrecht zu ändern. Eine ausführliche Informations-
pflicht und ein Widerrufsrecht sollen den Käufer vor
unüberlegten Vertragsabschlüssen schützen. Zudem
zeigt der Autor Lösungsmöglichkeiten für die Ausge-
staltung von «Eigentum auf Zeit», wobei auch das
neue Modell «Pagameno» berücksichtigt wird.

Dr. iur. Roland Pfäffli, Thun*

Gestützt auf eine von Nationalrat Jean-Nils de Dardel
(Genf) am 15.6.2000 eingereichte parlamentarische In-
itiative wurde ein Vorentwurf für eine Revision des Ob-
ligationenrechts (SR 220) und des Bundesgesetzes ge-
gen den unlauteren Wettbewerb (UWG / SR 241) von der
Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates ausge-
arbeitet. Die Vernehmlassungsfrist ist am 30.4.2004 ab-
gelaufen. Die Unterlagen können im Internet unter
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent abgerufen
werden.



2. Grundbuchliche Ausgestaltung

Das Rechtsinstitut des Teilzeiteigentums ist dem
schweizerischen Zivilrecht nicht bekannt, widerspricht
ihm aber nicht. Indessen ist es aus rein rechtsdogma-
tischen Gründen offensichtlich, dass die Eintragbarkeit
von Teilzeitrechten als solche (im Grundbuch) im Hin-
blick auf die Grundsätze der Typengebundenheit und
Typenfixierung, die das System der dinglichen Rechte
beherrschen, zu verneinen ist (vgl. Stellungnahme des
Bundesamtes für Justiz vom 27.9.1982, Verwaltungs-
praxis der Bundesbehörden VPB 1983 S. 52).

Gleichwohl gelingt es, über das Miteigentum, Eigen-
tumsverhältnisse zu schaffen, die nur während be-
stimmter Zeit ausgeübt werden können. Genau gese-
hen handelt es sich dabei um Miteigentum an einer
Sache, deren Nutzungsordnung dadurch gekennzeich-
net ist, dass die Sache (Wohnung) von den Berechtig-
ten abwechselnd benutzt werden kann. Auf Stock-
werkeigentum bezogen heisst das beispielsweise, dass
die im Sonderrecht stehende Wohnung von ihren meh-
reren Miteigentümern je während einiger Wochen ge-
nutzt werden kann (vgl. Hans-Peter Friedrich, Hat sich
das Stockwerkeigentum bewährt?, Der bernische No-
tar 1985 S. 187).

Im Rahmen einer besonderen Ausgestaltung des ge-
wöhnlichen Miteigentums ist folgende Lösung mög-
lich:
Aufteilung des Grundstücks Nr. 1713 in Stockwerkei-
gentum, wobei für die zehn Wohnungen zehn Einhei-
ten gebildet werden (Grundstück-Nummern 1713–1
bis 1713–10).
Aufteilung einer Stockwerkeinheit (z.B. Nr. 1713–8) in
selbstständiges Miteigentum, wobei 52 Miteigen-
tumsanteile gebildet werden (Nummern 1713–8-1 bis
1713–8-52).

Für die Einheit Nr. 1713–8 wird eine Nutzungsordnung
erlassen (Art. 647 ZGB und Art. 79 Abs. 2 GBV) mit fol-
gendem Inhalt:
• Der jeweilige Eigentümer von Nr. 1713–8-1 hat An-

spruch auf Benutzung der Wohnung in der 1. Woche
des Jahres

• Der jeweilige Eigentümer von Nr. 1713–8-2 hat
Anspruch auf Benutzung der Wohnung in der 2. Wo-
che des Jahres
[...]

• Der jeweilige Eigentümer von Nr. 1713–8-52 hat
Anspruch auf Benutzung der Wohnung in der
52. Woche des Jahres

Diese recht komplexe Ausgestaltung könnte zu Strei-
tigkeiten unter den Miteigentümern führen über die
Aufteilung der Benutzungsrechte, was mit der Ferien-
freude kaum zu vereinbaren wäre.

3. Wohneigentumsmodell «Pagameno»

Die Pagameno Invest AG, mit Sitz in Bern, bietet neu-
erdings in einem in Stockwerkeigentum aufgeteilten
Hochhaus an der Bahnstrasse 9, in Bern (Ausserholli-
gen), Wohneigentum für 30 Jahre an.

Konkret geht es darum, dass der Käufer zusammen mit
der Pagameno Invest AG eine einfache Gesellschaft für
eine Dauer von dreissig Jahren bildet, die als solche im
Grundbuch als Eigentümerin einer Stockwerkeinheit
eingetragen wird. Die interne Beteiligung des Käufers
an der einfachen Gesellschaft beträgt zu Beginn 30%.
Dieser Anteil reduziert sich jedes Jahr um einen Pro-
zentpunkt, sodass bei Ablauf der festen Gesellschafts-
dauer die interne Beteiligung des Käufers bei 0% liegt.
Bei Ablauf der vereinbarten Gesellschaftsdauer, d.h.
nach dreissig Jahren, fällt die Stockwerkeinheit ent-
schädigungslos ins Alleineigentum der Pagameno In-
vest AG (vgl. «Berner Zeitung BZ» vom 5.12.2003; «Der
Bund» vom 18.2.2004; «Der Schweizerische Hausei-
gentümer» vom 15.2.2004).

Mit anderen Worten: Mit einem gesellschaftsrecht-
lichen Instrument (einfache Gesellschaft) wird das im
Sachenrecht nicht existierende «Eigentum auf Zeit» er-
möglicht.
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*Dr. iur. Roland Pfäffli ist Notar und Grundbuchverwalter von Thun.
Dieser Beitrag ist erschienen in: Jusletter 26. April 2004.
La traduction française suivra dans la prochaine édition.
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